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1. Schweiz: Prof. Dr. Felix Uhlmann, LL.M. (Harvard)1 

Felix Uhlmann ist ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungs-
lehre an der Universität Zürich, Schweiz. Er publiziert regelmässig zum Thema Kunstfreiheit und 
Kulturförderung. Er war Mitglied des Stiftungsrates von Pro Helvetia (Schweizer Kulturstiftung) 
und ist heute Präsident der Kommission für das Kunstmuseum Basel, das sich mit Restitutionsfä-
llen von NS-Raubkunst befasst hat. Zuletzt leitete er den Runden Tisch zur Bestimmung eines 
Experten zur Evaluation der Provenienzforschung der Sammlung Bührle im Kunsthaus Zürich. 

a) Ausgangslage2 

aa) Zweiter Weltkrieg und unmittelbare Nachkriegszeit 

1   Die Schweiz wurde vom Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont und war von Deutschland nie 
besetzt. Dennoch spielte der schweizerische Kunsthandel betreffend Raubkunst eine bedeutende 
Rolle: «Dass während des Krieges via Nazi-Deutschland Raubkunst aus besetzten Gebieten über 
Mittelsmänner in und durch die Schweiz geschmuggelt wurde, wussten gut informierte Kreise 
spätestens im Jahr 1942»3. Die Alliierten warnten vor dem Erwerb solcher Güter und in der brei-
teren Öffentlichkeit war die Thematik 1945 bekannt4. 

2   Der Bundesrat reagierte mit den zwei sog. Raubgutbeschlüssen vom 10. Dezember 1945 und 
22. Februar 1946, beide befristet bis 31. Dezember 19475. Die Beschlüsse betrafen Kulturgüter in 
von Deutschland besetzten Gebieten und setzten verschiedene Bestimmungen des schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches ausser Kraft6. Beim schweizerischen Bundesgericht wurde eine Kammer 
zur Beurteilung von Klagen auf Rückerstattung in kriegsbesetzten Gebieten weggenommener Ver-
mögenswerte (Raubgutkammer) eingerichtet7. 

 
1  Frau Franca Eckstein, RA MLaw, LL.M., dankt der Verfasser bestens für die Durchsicht des Textes und die 

kompetente Bearbeitung der Fussnoten. Herrn Dr. Peter Mosimann dankt der Verfasser bestens für wertvolle 
Hinweise zum Text. 

2  Für einen gerafften Überblick vgl. auch WIDMER, S. 86 ff. 
3  RITTER, S. 154. 
4  RASCHÈR, KKR, Rn. 727; auch RASCHÈR, Schweizer Monatshefte, S. 25 ff. 
5  AS [= Amtliche Sammlung des Bundesrechts] 61 (1945) 1052–1056 und AS 62 (1946) 225 ff. (Bundesratsbe-

schluss betreffend die Klagen auf Rückgabe in kriegsbesetzen Gebieten weggenommener Vermögenswerte); 
vgl. umfassend MÜLLER-CHEN, ZSR, S. 129 ff. 

6  Ibid.; vgl. hierzu Vierzehnter Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die auf Grund der aus-
serordentlichen Vollmachten ergriffenen Massnahmen, 19. Februar 1946, BBl 1946 I 98, S. 318; zudem Bergier-
Bericht, S. 423 f., 454; BUOMBERGER, S. 105; VISCHER, S. 56; RASCHÈR, Cultural Goods, S. 232. 

7  Vgl. Reglement des BGer für das Verfahren betreffend die Klagen auf Rückgabe in kriegsbesetzten Gebieten 
weggenommener Vermögenswerte vom 15. Januar 1946, aufgehoben am 1. Januar 1953; ferner VISCHER, S. 57. 



3   Unter den Raubgutbeschlüssen kam es zu gut 70 Rückgaben8, doch besteht weitgehend Einigkeit, 
dass der Erfolg insgesamt bescheiden gewesen ist9. Umfasst war nicht das in Deutschland gesche-
hene Unrecht10 und die Frist bis Ende 1947 war schlicht zu kurz11. Anschliessend kam es offenbar 
kaum mehr zu Rückgaben12. 

bb) Bergier-Kommission 

4   Im Zuge der Diskussion um nachrichtenlose Vermögen13 und Goldgeschäfte der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) geriet die Schweiz unter beträchtlichen internationalen Druck14. Eine Reak-
tion der Schweiz war die Einsetzung der sog. Bergier-Kommission (Unabhängige Expertenkom-
mission Schweiz – Zweiter Weltkrieg), welche die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg be-
leuchten sollte15. Ein Band des Berichts war dem Thema Raubgut gewidmet und erschien 2001 
unter dem Titel «Fluchtgut – Raubgut»16. Der Begriff Fluchtgut, verstanden als Verkäufe in der 
Schweiz zur Finanzierung der Flucht oder des Lebensunterhalts17, hatte schwergewichtig zuschrei-
benden Charakter, wurde in der Folge dann aber juristisch besetzt, um Ansprüche auf Rückgabe 
zu verneinen.18 Heute dürfte eine solche Position in dieser Absolutheit kaum mehr vertreten wer-
den; die Einschätzungen bleiben aber unvermindert kontrovers19, eingeschlossen der Verwendung 
des Begriffes selbst20. Der Bergier-Bericht zeigte verschiedene kritische Fälle auf21. 

5   Neben dem Bergier-Bericht ist der vom Bundesamt für Kultur (BAK) in Auftrag gegebene Bericht 
Buomberger22 zu erwähnen. Darin wurde geradezu «herkulische Archivarbeit» geleistet23 und der 
Bericht bestätigt einen beträchtlichen Anteil der Schweiz am Handel mit Raubgut24. 

 
8  Siehe WIDMER, S. 86 mit Verweis auf RASCHÈR, KKR, Rn. 527. Vgl. auch die historischen Zeitungsartikel bei 

MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Anhang 6.4. 
9  VISCHER, S. 56; vgl. auch BUOMBERGER, S. 116 ff. 
10  Bergier-Bericht, S. 455; TISA FRANCINI/HEUSS/KREIS, Fluchtgut – Raubgut, S. 26 m.H.; RASCHÈR, Cultural 

Goods, S. 232; RITTER, S. 154 f. 
11  Bergier-Bericht, S. 455; BUOMBERGER, S. 23; RITTER, S. 154 m.H.a. PIGUET, AJP, S. 1529. 
12  RITTER, S. 155. 
13  Zu den nachrichtenlosen Vermögen und ihrer Verbindung zur Raubkunst vgl. ZIEGLER, S. 449 sowie Bergier-

Bericht, S. 424 ff., 462 ff.; ferner GIRSBERGER, S. 1 ff. 
14  Zu den Goldgeschäften der SNB vgl. umfassend Bergier-Bericht, S. 243 ff.; zudem BUOMBERGER, S. 15; VI-

SCHER, S. 47 ff.; SCHWEIZER/BERNET/FANKHAUSER, Art. 69 BV Rn. 30 m.w.H. 
15  Bundesbeschluss betreffend die historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals der infolge der natio-

nalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte, 13. Dezember 1996, AS 1996 3487; 
WIDMER, S. 89; VISCHER, S. 45. 

16  TISA FRANCINI ESTHER/HEUSS ANJA/KREIS GEORG, Fluchtgut – Raubgut. Der Transfer von Kulturgütern in und 
über die Schweiz 1933-1945 und die Frage der Restitution (Unabhängige Expertenkommission Schweiz - Zwei-
ter Weltkrieg Bd. 1), Zürich 2001. 

17  Ibid., S. 165; TISA FRANCINI/HEUSS/KREIS, NZZ; ferner RASCHÈR, Cultural Goods, S. 234, insb. S. 238 f. 
18  RASCHÈR, KKR, Rn. 853 ff.; WELLER, S. 92 ff.; BANDLE, S. 100 ff.; ROSEBROCK, S. 87 f.; vgl. auch SCHMIDT-

GABAIN, Anwaltsrevue, S. 370, der von «NS-verfolgungsbedingt entzogenen» Kunstwerken spricht. 
19  RASCHÈR, KKR, Rn. 853 ff.; RASCHÈR, Cultural Goods, S. 238 ff.; WELLER/DEWEY, S. 49 ff.; RITTER, S. 156 

f. sieht die Differenzierung zwischen Raubgut und Fluchtgut aus heutiger Sicht als «besonders heikel». Vgl. 
auch JOLLES, S. 137 ff.; SIEHR, S. 52 f.; BSK-ERNST/ZOGG, Art. 934 Rn. 17. 

20  Zum Ganzen WELLER, S. 92 ff.; MÜLLER-CHEN, ZSR, S. 129 f. 
21  TISA FRANCINI/HEUSS/KREIS, Fluchtgut – Raubgut, S. 165 ff. 
22  THOMAS BUOMBERGER, Raubkunst -- Kunstraub. Die Schweiz und der Handel mit gestohlenen Kulturgütern 

zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Zürich 1998. 
23  RITTER, S. 156. 
24  BUOMBERGER, S. 383 ff.; vgl. WIDMER, S. 88. 



cc) Washington Principles 

6   Unvermindert schwierig blieben Rückforderungsprozesse um Raubkunst. Die rechtlichen Hürden 
waren beträchtlich, sowohl materiell (Ersitzung etc.) wie auch prozessual (Beweisnot etc.)25. Eine 
Reaktion auf diese Unzulänglichkeiten war bekanntlich die Verabschiedung der Washington Con-
ference Principles on Nazi-Confiscated Art vom 3. Dezember 1998 (Washington Principles)26, an 
deren Zustandekommen die Schweiz offenbar einen nicht unwichtigen Anteil hatte27. Die Schweiz 
war auch an den Nachfolgekonferenzen beteiligt28. 

7   Im Zuge der Washington Principles wurde auf Bundesebene am 26. Januar 1999 die Anlaufstelle 
Raubkunst eingerichtet29. Der Bund hatte aber keine Verfassungskompetenz für den Erlass bin-
dender Bestimmungen gegenüber den Kantonen und ihren Institutionen. Dieses Defizit wurde 
kompensiert durch die «Erklärung der unterzeichnenden Kunstmuseen der Schweiz in Bezug auf 
Kulturgüter, die während der Nationalsozialistischen Herrschaft des Zweiten Weltkriegs geraubt 
wurden»30. Die Erklärung der wichtigen Schweizer Kunstmuseen wird gemeinhin als Bekenntnis 
zu den Washington Principles verstanden – wobei eine solche Selbstbindung aus rein rechtlicher 
Sicht keineswegs selbstverständlich ist31. 

dd) Gurlitt (Bern) – Glaser (Basel) – Bührle (Zürich) 

8   Die Diskussion über Fragen von Raubkunst hat in der Öffentlichkeit vor allem anhand von Ein-
zelfällen an Bedeutung gewonnen. Das Kunstmuseum Bern hat das Legat von Cornelius Gurlitt 
(1932–2014) angenommen und mit der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern 
am 24. November 2014 eine Vereinbarung über dieses schwierige Erbe getroffen; Raubkunst 
wurde darin neben den Quellen der Washington Principles auch unter der «Handreichung zur Um-
setzung der Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände 
zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere 
aus jüdischem Besitz vom Dezember 1999», in der Fassung von 2007, beurteilt.32 In Basel konnte 
2018 ein langjähriger Streit mit den Erben von Curt Glaser beigelegt werden; in der Folge veröf-
fentlichte das Kunstmuseum Basel eine ausführliche Begründung des Entscheides und führte zum 

 
25  Ausführlich zu den Restitutionshindernissen SCHÖNENBERGER, Restitution, S. 105 ff.; auch SCHÖNENBERGER, 

KUR, S. 88 ff. Zu den rechtlichen Problemen MÜLLER, AJP, S. 1269 ff. 
26  RASCHÈR, AJP, S. 155. 
27  RASCHÈR, KKR, Rn. 743. 
28  Siehe BANDLE, S. 101. 
29  WIDMER, S. 88. Der Bund hat auch seine Sammlungen ausführlich untersucht, BUNDESAMT FÜR KULTUR, S. 4 ff. 

Vgl. auch den Überblick über Schweizer Fälle 1997–2006 bei RITTER, S. 162 ff. Die Washington Principles 
beeinflussen auch Sorgfaltspflichten im Kunsthandel, RASCHÈR /KUPRECHT/FISCHER, S. 511: «Heute ist nie-
mand bereit, das Risiko einzugehen, ein mit einem ethischen Makel behaftetes Gut zu erwerben.» 

30  Unveröffentlicht, abgedruckt bei RASCHÈR/MÜNCH, S. 147. 
31  UHLMANN, Verantwortung, Abschnitt «Das Legalitätsprinzip und die Washingtoner Prinzipien»; vgl. auch 

SCHÖNENBERGER, Restitution, S. 255 ff. 
32  Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur 

Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz, vom Dezember 
1999, überarbeitet im November 2007 (https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/974430/780588/56bf6609be00800d172f0b45a0552a15/2009-03-26-handreichung-barrierefrei-
data.pdf?download=1, abgerufen am 20. Dezember 2023); umfassend MEIER/FELLER/CHRIST, passim; vgl. fer-
ner JAYME, S. 127 ff.; BANDLE, S. 113 ff. 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/780588/56bf6609be00800d172f0b45a0552a15/2009-03-26-handreichung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/780588/56bf6609be00800d172f0b45a0552a15/2009-03-26-handreichung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/780588/56bf6609be00800d172f0b45a0552a15/2009-03-26-handreichung-barrierefrei-data.pdf?download=1


Thema zwei Ausstellungen durch (Curt Glaser / Entartete Kunst)33. Das Kunsthaus Zürich geriet 
nach der Ausstellung der Werke der Sammlung Bührle im Neubau im Oktober 2021 unter be-
trächtlichen medialen Druck; die Qualität der Provenienzforschung durch die Stiftung Bührle 
wurde angezweifelt34. In der Folge wurde ein Runder Tisch gebildet, der dem Kunsthaus und sei-
nen Trägern einen Experten zur Evaluation vorschlug, deren Resultate im Juni 2024 vorliegen 
sollen35. 

ee) Politische Vorstösse 

9   Parallel zur Debatte in der Öffentlichkeit wurden in den letzten zehn Jahren rund zwanzig Vor-
stösse zum Thema Raubkunst eingereicht36. Auch in der Lehre wurde ein entsprechendes Gesetz 
gefordert37. Der Bundesrat reagierte zurückhaltend. Zusätzlichen Kompetenzen der Anlaufstelle 
Raubkunst stand er skeptisch gegenüber38, ebenso einer Verstärkung der Rechtsgrundlagen: «Auf 
multilateraler Ebene ist derzeit keine weitere zwischenstaatliche Initiative zur Stärkung der Ver-
bindlichkeit der Washingtoner Richtlinien bekannt. Sofern sich diese Situation ändert, ist der Bun-
desrat bereit, ein entsprechendes Begehren zu prüfen. Derzeit sieht er hingegen keine Notwendig-
keit für einen Alleingang der Schweiz»39. Oder: «Aus diesen Gründen sieht der Bundesrat die 
Schaffung gesetzlicher Grundlagen sowie die Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel nicht 
vor»40 – wobei der Bund in der Folge dann doch die Provenienzforschung in den kantonalen Mu-
seen massgeblich unterstützte und damit eine wichtige Anschubfinanzierung leistete. In der jün-
geren Vergangenheit finden sich auch Vorstösse zum kolonialen Kontext41. 

 
33  Entscheid der Kunstkommission in Sachen Curt Glaser vom 21. November 2018 (https://kunstmuseumba-

sel.ch/de/forschung/provenienzforschung/curtglaser, abgerufen am 20. Dezember 2023); vgl. auch UHLMANN, 
Glaser, passim. 

34  Umfassend KELLER, passim. 
35  Vgl. UHLMANN, Bührle. 
36  Chronologisch absteigend: WBK-N vom 24. Februar 2022 (22.3023); Motion Pult vom 9. Dezember 2021 

(21.4403); Frage Fivaz vom 30. November 2021 (21.8023); Anfrage Locher Benguerel vom 5. Mai 2021 
(21.1032); Interpellation Köppel vom 21. September 2020 (20.4030); Motion Sommaruga vom 18. Juni 2020 
(20.3754); Anfrage Sommaruga vom 14. Dezember 2018 (18.1092); Motion Wermuth vom 13. Dezember 2018 
(18.4236); Interpellation Sommaruga vom 28. September 2018 (18.4067); Frage Leutenegger Oberholzer vom 
6. Dezember 2017 (17.5645); Interpellation Aebischer vom 30. November 2016 (16.3927); Frage Reimann vom 
9. März 2015 (15.5110); Interpellation Aebischer vom 5. März 2015 (15.3067); Interpellation Comte vom 11. 
Dezember 2014 (14.4157); Frage von Graffenried vom 3. Dezember 2014 (14.5664); Frage Tschäppät vom 2. 
Dezember 2014 (14.5602); Motion Tschäppät vom 19. Juni 2014 (14.3497); Motion Reynard vom 18. Juni 2014 
(14.3480); Interpellation Aubert vom 27. November 2013 (13.4027). 

37  MÜLLER-CHEN, ZSR, S. 135 ff.: «Die Schweiz sollte ein Gesetz zur Restitution von Raubgut erlassen.» Zur 
Forderung einer gesetzlichen Grundlage vgl. schon PIGUET, S. 1534 f. 

38  Interpellation Aubert vom 27. November 2013 (13.4027) betreffend Raubkunst. 
39  Motion Reynard vom 18. Juni 2014 betreffend Raubkunst. Verbindlichkeit der Washingtoner Richtlinien inter-

national stärken (14.3480). 
40  Motion Tschäppät vom 19. Juni 2014 betreffend Raubkunst. Provenienzforschung wirksam fördern (14.3497); 

vgl. auch Frage von Graffenried vom 3. Dezember 2014 betreffend Raubkunst (14.5664). 
41  Motion Sommaruga vom 18. Juni 2020 betreffend Beteiligung der Schweizer Museen an der Rückgabe von 

Kulturgütern, die in der Kolonialzeit weggenommen wurden. Einrichtung eines bundesrechtlichen Verfahrens 
(20.3754). 



10   Erfolg hatte die Motion Jon Pult vom 9. Dezember 202142. Darin sollte der Bundesrat beauftragt 
werden, «eine unabhängige Kommission einzusetzen, welche in Fällen von NS-verfolgungsbe-
dingt entzogenen Kulturgütern Empfehlungen abgibt für "gerechte und faire Lösungen" im Sinne 
der "Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art" vom 3. Dezember 1998 
(Washingtoner Prinzipien 1998) und der "Terezín Declaration on Holocaust Era Assets and Rela-
ted Issues" vom 30. Juni 2009 (Erklärung von Terezin 2009)». Zu prüfen ist, «ob die Kommission 
entsprechende Empfehlungen auch bei Kulturgütern aus anderen, namentlich kolonialen Kontex-
ten abgeben soll». 

11   Die Motion war verbunden mit der Forderung nach «Rahmenbedingungen» der Arbeit der Kom-
mission, nämlich als «ein vollkommen unabhängig agierendes reines Beratungsgremium» (1.) und 
in ausgewogener Zusammensetzung (2.). «Die Kommission unterscheidet bei der Behandlung von 
strittigen Fällen, in denen es um "NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut" geht, nicht zwi-
schen "Raubkunst" und sogenanntem "Fluchtgut"» (3.). Sie soll auch bei einseitiger Anrufung eine 
Empfehlung abgeben (4.). Als anwendbare Rechtsgrundlagen werden die Washington Principles 
sowie die Erklärung von Terezin 2009 genannt (5.). Schliesslich: «Die Kommission spricht Emp-
fehlungen für oder gegen eine Rückgabe aus. Sie kann andere Lösungsvorschläge unterbreiten» 
(6.). 

12   Der Bundesrat stand dem Anliegen positiv gegenüber, wehrte sich aber gegen die Verpflichtung 
gemäss den Rahmenbedingungen, da er diese «wichtigen Fragen» selbst sorgfältig prüfen 
konnte.43 Die Räte folgten diesem Wunsch; der Nationalrat am 11. Mai 202244, der Ständerat am 
26. September 202245. In Erfüllung dieser Motion erliess der Bundesrat die Verordnung über die 
unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe vom 22. November 2023, auf die 
im Folgenden einzugehen ist. 

b) Die Verordnung über die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe 
vom 22. November 2023 

aa) Grundlagen 

13   Die Verordnung über die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe vom 
22. November 2023 (VUKBK)46 stützt sich auf Art. 57c Absatz 2 des Regierungs- und Verwal-
tungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG)47. Art. 57a ff. RVOG erlauben dem Bun-
desrat die Einsetzung ausserparlamentarischer Kommissionen. Diese haben zum Zweck, «den 
Bundesrat und die Bundesverwaltung ständig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben [zu beraten]» 

 
42  Motion Pult vom 9. Dezember 2021 betreffend Unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt entzogene 

Kulturgüter (21.4403); vgl. hierzu CATRINA/MÜLLER-CHEN, S. 98 f.; SCHMIDT-GABAIN, Anwaltsrevue, S. 372. 
43  AB 2022 N 749. 
44  AB 2022 N 750. 
45  AB 2022 S 925. 
46  AS 2023 742; SR [= Systematische Sammlung des Bundesrechts] 444.21 [dort ist die Verordnung im Zeitpunkt 

der Abfassung des Textes noch nicht aufgenommen worden]. 
47  SR 172.010. 



(Art. 57a Abs. 1 RVOG). Ihre Einsetzung ist insbesondere dann angezeigt, «wenn die Aufgaben-
erfüllung […] besonderes Fachwissen erfordert, das in der Bundesverwaltung nicht vorhanden ist» 
(Art. 57b lit. a RVOG).48 

14   Der Bundesrat setzt gemäss Art. 1 VUKBK die «unabhängige Kommission für historisch belaste-
tes Kulturerbe (Kommission)» ein. Auf die Kommission kommen neben den Bestimmungen der 
Verordnung über die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe (VUKBK) 
selbst die gesetzlichen Grundlagen über ausserparlamentarische Kommissionen auf Gesetzes- 
(Art. 57a ff. RVOG) und Verordnungsstufe (Art. 8a ff. Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsverordnung vom 25. November 1998, RVOV)49 zur Anwendung. Die Bestimmungen auf Ge-
setzesstufe (RVOG) gehen der VUKBK vor, die ihrerseits als lex specialis die Bestimmungen auf 
Verordnungsstufe (RVOV) derogiert. Der Erlass einer Verordnung zur Schaffung ausserparlamen-
tarischer Kommissionen ist an sich nicht zwingend erforderlich; Art. 8e RVOV sieht den Erlass 
einer Einsetzungsverfügung vor: «Ausserparlamentarische Kommissionen werden durch Verfü-
gung des Bundesrates eingesetzt» (Art. 8e Abs. 1 RVOV). Es ist anzunehmen, dass die Wahl der 
Verordnung mehr die Bedeutung der Kommission unterstreichen soll, als dass dadurch beabsich-
tigt ist, die Bestimmungen auf Stufe der RVOV zu derogieren. 

15   Ausserparlamentarische Kommissionen unterscheiden sich danach, ob sie «mit Entscheidungsbe-
fugnissen ausgestattet» sind (Art. 8a Abs. 3 RVOG) oder ob sie bloss «beratende und vorberei-
tende Funktionen» wahrnehmen» (Art. 8a Abs. 2 RVOV); im ersten Fall spricht man von «Behör-
denkommissionen», im zweiten Fall von «Verwaltungskommissionen» (Art. 8 RVOV). Die un-
abhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe ist eine Verwaltungskommission 
(Art. 1 VUKBK). Die Befugnis, Verfügungen (Verwaltungsakte) oder andere verbindliche Ent-
scheide zu treffen, hätte eine Grundlage auf Stufe eines Bundesgesetzes benötigt (Art. 57a Abs. 2 
RVOG). 

16   Daraus folgt, dass die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe genau ge-
nommen nicht die Öffentlichkeit oder die Parteien eines Verfahrens berät, sondern die Behörden: 
«Ausserparlamentarische Kommissionen beraten den Bundesrat und die Bundesverwaltung stän-
dig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben» (Art. 57 Abs. 1 RVOG). Damit ist vermutlich zu er-
klären, weshalb die Verordnung bei den Aufgaben mit der Beratung «von Bundesrat und die Bun-
desverwaltung in Fragen im Zusammenhang mit historisch belastetem Kulturerbe» (Art. 2 lit. a 
VUKBK) bzw. «mit historisch belastetem Kulturerbe» (Art. 2 lit. b VUKBK) beginnt; erst an drit-
ter Stelle geht es um Streitfälle zwischen Anspruchsstellern und Institutionen, und auch hier geht 
die Initiative formell vom Bundesamt für Kultur aus: «Auf Anfrage des Bundesamtes für Kultur 
(BAK) erarbeitet sie in Einzelfällen von historisch belasteten Kulturgütern auf Gesuch hin nicht 
bindende Empfehlungen; dabei kann sie neben der Empfehlung zur Rückgabe von Kulturgütern 
auch Empfehlungen allgemeiner Art erarbeiten» (Art. 2 lit. c VUKBK). 

 
48  Siehe Botschaft über die Neuordnung der ausserparlamentarischen Kommissionen vom 12. September 2007, 

BBI 2007 6641 ff., S. 6644. 
49  SR 172.010.1. 



17   Mit der Einsetzung der Kommission bringt der Bund auch indirekt zum Ausdruck, dass er die 
Aufgaben der Kommission eigentlich als seine eigenen ansieht: «Ausserparlamentarische Kom-
missionen beraten den Bundesrat und die Bundesverwaltung ständig bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben» (Art. 57 Abs. 1 RVOG, Hervorhebung nur hier). Mit Blick auf die föderale Verteilung 
der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen ist diese Zuordnung nicht ohne Weiteres selbst-
verständlich. Art. 69 Abs. 1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. 
April 1999 (BV)50 hält programmatisch (und eigentlich unnötig, weil der Bund nur die Kompe-
tenzen hat, die ihm die Verfassung zuweist) fest: «Für den Bereich der Kultur sind die Kantone 
zuständig»51. So steht die Frage im Raum, ob nicht eigentlich die Kantone gestützt auf Art. 69 
Abs. 1 BV für die Restitution von «historisch belastetem Kulturgut» zuständig wären.52 Bei den 
früheren parlamentarischen Vorstössen hat sich der Bundesrat zur Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Kantonen soweit ersichtlich nicht zu dieser Frage geäussert.53 

bb) Geltungsbereich 

18   Die Verordnung spricht durchwegs von «historisch belasteten Kulturgütern» (Art. 2 lit. c 
VUKBK), so auch schon der Name der Kommission (Art. 1 VUKBK). Historisch belastet kann 
Kulturgut in vielerlei Hinsicht sein. Das gilt insbesondere für den kolonialen Kontext. Der Text 
der Verordnung und ihre Entstehungsgeschichte sind hier ambivalent. 

19   «Historisch belastet» spricht für einen weiten sachlichen Geltungsbereich der Verordnung und 
damit auch der Befugnisse der Kommission. In diesem Sinne äussert sich der Bundesrat auch in 
seiner Medienmitteilung vom 22. November 202354. Blickt man dagegen auf die anwendbaren 
Rechtsgrundlagen, liegt eine Beschränkung auf NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter nä-
her: «Bei ihrer Tätigkeit fördert die Kommission gerechte Lösungen unter Berücksichtigung der 
«Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art» vom 3. Dezember 1998 und der 
«Terezín Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues» vom 30. Juni 2009» (Art. 4 
VUKBK). Diese passen für einen kolonialen Kontext nicht, auch wenn gewisse Prinzipien als 
Blaupause durchaus geeignet scheinen55. Schaut man dagegen wieder auf die Arbeitsweise, so soll 
die Kommission Ausschüsse bilden, bei deren Zusammensetzung «den spezifischen historischen 
Kontexten entsprechend Rechnung zu tragen» sei (Art. 10 Abs. 3 VUKBK). Das spricht wiederum 
für einen Geltungsbereich, der über NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter hinausgeht. 

20   Auch die Motion Pult und die Antwort des Bundesrates sind in dieser Frage ambivalent. Die Mo-
tion schlägt vor, zu prüfen, «ob die Kommission entsprechende Empfehlungen auch bei Kultur-
gütern aus anderen, namentlich kolonialen Kontexten abgeben soll.» Der Bundesrat nennt NS-
Raubkunst in einem Atemzug mit dem kolonialen Kontext. Keine Seite äussert sich dazu, auf 
welcher Grundlage «koloniale Kontexte» beurteilt werden sollen. 

 
50  SR 101. 
51  SCHWEIZER/BERNET/FANKHAUSER, Art. 69 BV Rn. 18. 
52  Siehe CATRINA/MÜLLER-CHEN, S. 112, ferner auch S. 115. 
53  Vgl. die Übersicht aller parlamentarischen Vorstösse in Fn. 36. 
54  Bundesrat schafft eine unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe, Medienmitteilung vom 

22. November 2023 (https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/aktuelles/nsb-news.msg-id-98818.html, abgeru-
fen am 20. Dezember 2023). 

55  Vgl. dazu UHLMANN, Mut. 

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/aktuelles/nsb-news.msg-id-98818.html


21   Damit erscheint der Geltungsbereich der Verordnung etwas unscharf, wenn auch vermutlich in 
einem weiten Sinne zu verstehen. Der koloniale Kontext ist in «historisch belasteten Kulturgütern» 
meines Erachtens miterfasst und der Bundesrat sprach sich bei der Beantwortung der Motion Pult 
und in seiner Medienmitteilung vom 22. November 2023 für einen Einbezug aus; bei den anwend-
baren Grundlagen für eine Entscheidung hängt die Kommission dann aber in der Luft bzw. es 
bleibt offen, nach welchen Grundsätzen die Kommission Empfehlungen abgeben soll. Die Frage 
ist offensichtlich relevant und wird sich spätestens bei der Zusammensetzung der Kommission 
stellen. Die Kommission wird auch entscheiden müssen, ob sie sich über NS-verfolgungsbedingt 
entzogenes Kulturgut und koloniales Unrecht hinaus mit weiteren Bereichen beschäftigen will; 
das gilt etwa für Enteignungen in der früheren Sowjetunion. 

22   Der sachliche Geltungsbereich definiert sich allein über den Begriff der «historisch belasteten Kul-
turgütern», nicht über die Personen oder Institutionen, die allenfalls mit einem solchen Anspruch 
konfrontiert sind. Daraus folgt, dass sich eine Empfehlung an alle Eigentümerinnen und Eigentü-
mer historisch belasteter Kulturgüter richten kann, also auch an Private. Dies ist mutmasslich so 
beabsichtigt, auch wenn mindestens mit Blick auf die Kompetenzen ausländischer Kommissionen 
eine solche umfassende Zuständigkeit keine Selbstverständlichkeit ist. 

cc) Entscheidungen 

23   Gemäss dem Randtitel von Art. 4 VUKBK obliegt der Kommission die «Förderung gerechter Lö-
sungen». Wie genau die Kommission dies tut – sie gibt wie gesagt laut Verordnung eine Empfeh-
lung in Richtung des Bundesamts für Kultur (BAK) ab, welche die Empfehlung weiterleitet (Art. 3 
Abs. 3 VUKBK) – sagt die Verordnung nicht und nennt in dieser Bestimmung nur die Washington 
Principles und die Erklärung von Terezín – die Angabe dieser spezifischer Quellen ohne einen 
Zusatz «insbesondere» wirft übrigens die Frage auf, was die Kommission tun soll, wenn in Wei-
terentwicklung der Washington Principles neue Abkommen geschlossen werden; bedarf die An-
wendung dann erst einer Sanktionierung durch den Bundesrat mittels Verordnungsänderung? 
Gleichzeitig fragt sich, ob die Nennung der Rechtsquellen andere Quellen ausschliessen soll, also 
etwa, ob sie die deutsche Handreichung gerade ausschliessen soll, ebenso, welche Bedeutung die 
Rechtsordnung an sich haben soll56. Es ist anzunehmen, dass die Verordnung hier bewusst offen 
bleiben wollte. 

24   Zurück zu den Entscheidungen57. Diesbezüglich hält Art. 2 lit. c VUKBK fest: Die Kommission 
«erarbeitet […] in Einzelfällen von historisch belasteten Kulturgütern auf Gesuch hin nicht bin-
dende Empfehlungen; dabei kann sie neben der Empfehlung zur Rückgabe von Kulturgütern auch 
Empfehlungen allgemeiner Art erarbeiten.» Aus dem zweiten Satz ergibt sich sinngemäss, dass 
die Empfehlung auf die Rückgabe – und wohl auch: die Nichtrückgabe – gerichtet sein kann; aus 
der Funktion und der Entstehungsgeschichte ist dies klar. In der Motion Pult wurde formuliert: 
«Die Kommission spricht Empfehlungen für oder gegen eine Rückgabe aus»58. Die Verordnung 
kann nichts anderes meinen, auch wenn es weniger explizit gesagt wird. 

 
56  Vgl. zu diesen Fragen UHLMANN, Glaser, S. 182 ff. 
57  Vgl. zu diesen Fragen auch CATRINA/MÜLLER-CHEN, S. 108 ff., 115 f. 
58  Motion Pult vom 9. Dezember 2021 betreffend Unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt entzogene 

Kulturgüter (21.4403). 



25   Weniger offensichtlich ist, was die Kommission neben einer Rückgabe oder Nichtrückgabe emp-
fehlen kann. Die Motion Pult ist in diesem Punkt klar. Nach der vorstehend zitierten Stelle fährt 
sie fort: «Sie [d.h. die Kommission] kann andere Lösungsvorschläge unterbreiten.» Der Bundesrat 
hat diese Formulierung nicht übernommen, sondern hält fest, die Kommission könne «neben der 
Empfehlung zur Rückgabe von Kulturgütern auch Empfehlungen allgemeiner Art erarbeiten» 
(Art. 2 lit. c VUKBK). Dieser Text weicht auffällig stark ab von dem, was die Motion Pult gefor-
dert hat («anderer Lösungsvorschlag»). Der Begriff «allgemeiner Art» wirft Fragen auf, wenn es 
doch gerade um eine Empfehlung in einem Einzelfall geht; gedacht sind wohl Positionsbezüge in 
allgemein strittigen Fragen. Genau so unsicher ist es, ob die Kommission die Parteien zu Verhand-
lungen auffordern kann, oder zu weiteren Abklärungen mit Bezug auf den Fall etc., also Verfah-
rensempfehlungen abgeben kann. Die Motion Pult hat mutmasslich eine materielle Empfehlung 
vor Augen («Lösungsvorschlag»), in der Verordnung des Bundesrates sind die Kompetenzen der 
Kommission allenfalls weiter zu verstehen, eingeschränkt allerdings durch den Zusatz, die Emp-
fehlung solle «allgemeiner Art» sein. Hier besteht aus meiner Sicht Klärungsbedarf. Aus meiner 
Sicht sollte die Kommission in einem Einzelfall differenzierte Empfehlungen abgeben können. 

dd) Eintretensvoraussetzungen 

26   Die Kommission kann von Anspruchsstellenden einseitig angerufen werden. Die Verordnung 
nennt dafür fünf kumulative Voraussetzungen: 

- «Eine natürliche oder juristische Person hat das BAK gebeten, die Kommission um Erar-
beitung einer nicht bindenden Empfehlung zu ersuchen» (Art. 3 Abs. 1 lit. a VUKBK). 

- «Das Kulturgut befindet sich in der Schweiz oder der Handwechsel des Kulturgutes er-
folgte in der Schweiz» (Art. 3 Abs. 1 lit. b VUKBK). 

- «Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin erbringt den Nachweis, dass bereits angemes-
sene Bestrebungen zur Einigung im Einzelfall erfolgt sind» (Art. 3 Abs. 1 lit. c VUKBK). 

- «Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin erbringt den Nachweis, dass bereits angemes-
sene Bemühungen zur Nachforschung der Provenienz des Kulturgutes erfolgt sind.» 
(Art. 3 Abs. 1 lit. d VUKBK). 

- Negativ darf der Fall nicht «Gegenstand eines laufenden oder abgeschlossenen gerichtli-
chen Verfahrens» sein (Art. 3 Abs. 2 VUKBK). 

27   Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person nach Art. 3 Abs. 1 lit. a VUKBK dürfte um-
fassend zu verstehen sein, d.h. die Bestimmung ermöglicht es privaten Rechtssubjekten aber auch 
öffentlich-rechtlichen Institutionen im In- und Ausland, sich an die Kommission zu wenden. Offen 
bleibt, ob die antragsstellende Person Ansprüche für sich geltend machen muss oder ob auch die 
Geltendmachung für Dritte zulässig ist, ob also etwa eine Organisation den Antrag stellen kann, 
ein Museum müsse in einem Fall von offensichtlichem Raubgut Erbinnen und Erben suchen und 
diesen das Werk zurückgeben. 

28   Interessant ist der Blick auf den einleitenden Satz Art. 3 Abs. 1 VUKBK. Dort steht: «Das BAK 
kann der Kommission Einzelfälle […] zuweisen […].» Das BAK muss also nicht, selbst wenn alle 



nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Technisch gesprochen fällt die Weiterleitung an die 
Kommission ist das Ermessen des BAK als Verwaltungsbehörde. Der Verordnung sind keine Hin-
weise zu entnehmen, in welchen Fällen das BAK von einer Weiterleitung absehen soll und wann 
nicht. 

29   Art. 3 Abs. 1 lit. b VUKBK, wonach sich das Kulturgut in der Schweiz befinden oder der Hand-
wechsel in der Schweiz erfolgt sein muss, umschreibt eine Art örtlicher Geltungsbereich der Be-
fugnisse der Kommission. Ein solcher Anknüpfungspunkt ist zunächst einsichtig, damit nicht be-
liebige Fälle aus aller Welt vor die Kommission gebracht werden können. Eine gewisse Schwäche 
könnte darin liegen, dass gerade Private sich einer Empfehlung der Kommission entziehen können, 
indem sie Kulturgüter ausser Landes bringen, bevor das Verfahren vor der Kommission eingeleitet 
wird, wenn sonst kein Handwechsel in der Schweiz stattgefunden hat. Zu klären wird auch sein, 
ob als Anknüpfungspunkt irgendein Handwechsel in der Schweiz genügt oder ob es um den Hand-
wechsel gehen muss, der unter den Washington Principles als kritisch zu betrachten ist. Schliess-
lich darf man gespannt sein, ob die Kommission auch Zollfreilager59 als Anknüpfungspunkt in der 
Schweiz betrachtet – was aus meiner Sicht zu bejahen ist, da eine mindestens moralische Pflicht 
der Schweiz für diese Gebiete besteht. Damit ist auch die Diskussion über Fluchtgut eröffnet. Die 
Motion Pult enthält in dieser Frage eine Passage, wobei unsicher ist, ob sich die Aussage auf die 
Zuständigkeit (auch Fluchtgut wird beurteilt) oder die inhaltliche Beurteilung (Fluchtgut ist wer-
tungsmässig Raubgut gleichzustellen) bezieht: «Die Kommission unterscheidet bei der Behand-
lung von strittigen Fällen, in denen es um "NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut" geht, 
nicht zwischen "Raubkunst" und sogenanntem "Fluchtgut".» Der Verordnung sind dazu keine 
Aussagen zu entnehmen. Wenn man annimmt, der Bundesrat habe bei der Nennung der anwend-
baren Rechtsgrundlagen bewusst auf die Nennung von Grundlagen im kolonialen Kontext ver-
zichtet, ist auch hier davon auszugehen, dass die Frage von der Kommission selbst zu entscheiden 
ist. 

30   Vorausgesetzt für eine Überweisung an die Kommission sind schliesslich «angemessene Bestre-
bungen zur Einigung im Einzelfall» (Art. 3 Abs. 1 lit. c VUKBK) und «angemessene Bemühun-
gen zur Nachforschung der Provenienz des Kulturgutes» (Art. 3 Abs. 1 lit. d VUKBK). Für ange-
messene Bestrebungen muss meines Erachtens genügen, dass der Anspruchssteller ernsthaft be-
müht war, zu einer gerechten und fairen Lösung zu kommen; die Verweigerung jedes Gesprächs 
durch die Eigentümerin oder den Eigentümern kann nicht die Kompetenz der Kommission aus-
schliessen. Angemessene Bemühungen zur Nachforschung der Provenienz des Kulturgutes kön-
nen gerade für private Anspruchssteller anspruchsvoll sein, wenn sie selbst weder Geld noch Wis-
sen in diesen Fragen haben. Die Verordnung hat hier mutmasslich eher anwaltschaftlich vertretene 
Anspruchstellende vor Augen. Auch bei Laien sind Eigenanstrengungen zu fordern, doch dürfen 
die Bemühungen zur Nachforschung sicher nicht zu hoch angesetzt werden. Dies führt natürlich 
zur Frage, welche Abklärungen die Kommission selbst vornehmen kann und vornehmen muss. 
Darauf ist zurückzukommen60. 

 
59  Vgl. Art. 62 ff. Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0). 
60  Vgl. nachstehend Ziff. c)bb). 



31   Die Kommission darf einen Fall dann nicht behandeln, «wenn dieser Gegenstand eines laufenden 
oder abgeschlossenen gerichtlichen Verfahrens ist» (Art. 3 Abs. 2 VUKBK). Die Absicht ist wohl 
hier, dass ein gerichtliches Verfahren nicht durch eine Empfehlung der Kommission beeinflusst 
wird. Aber war es wirklich die Absicht des Bundesrates, jedes Verfahren auszuschliessen, wenn 
sich die Anspruchsteller schon gerichtlich bemüht haben, dies allenfalls noch vor Erlass der 
Washington Principles? Und wurde bedacht, dass nicht nur die Anspruchsstellenden, sondern auch 
die potentiell Beklagten ein gerichtliches Verfahren einleiten können, etwa mit dem Begehren, 
dass ihnen ein bestimmter Gegenstand gehöre (negative Feststellungsklage)?61 Die Verordnung 
lässt hier eigentlich keinen Spielraum, was bedeutet, dass das BAK einen Fall nicht überweisen 
und die Kommission den Fall nicht behandeln darf. Die Formulierung ist meines Erachtens zu eng 
geraten. 

32   Umgekehrt schliesst es die Verordnung nicht aus, dass die Schweizer Kommission angerufen wird, 
wenn schon im Ausland eine vergleichbare Kommission den Fall beurteilt hat oder noch beurteilt. 
Solche Parallelverfahren erscheinen wenig wünschenswert. In diesen Fällen könnte das BAK von 
seiner Kompetenz Gebrauch machen, einen Fall nicht zu überweisen (Art. 3 Abs. 1 VUKBK). 
Auch die Kommission selbst besitzt Ermessen, einen Fall nicht zu behandeln: «Hält die Kommis-
sion eine Empfehlung für angebracht, so erarbeitet sie diese und übermittelt sie dem BAK» (Art. 3 
Abs. 3 Satz 1 VUKBK). Wie beim BAK geht aber das Ermessen der Kommission nur in eine 
Richtung: Sie kann bei Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 und 2 VUKBK einen 
Fall zwar nicht behandeln, wenn sie dies nicht für «angebracht» hält (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 
VUKBK). Sie kann aber keine Fälle behandeln, wenn eine der fünf Voraussetzungen in Art. 3 
Abs. 1 und 2 VUKBK nicht erfüllt ist. 

ee) Verfahren 

33   Die Verordnung enthält wenig Angaben darüber, wie das Verfahren vor der Kommission abläuft. 
Wie gesagt obliegt der Kommission die «Förderung gerechter Lösungen» (Art. 4 VUKBK), aber 
wie sie dies tun soll, insbesondere, ob sie in einem kontroversen Fall das Gespräch mit den Parteien 
sucht, ob sie gegenüber den Parteien Vorschläge macht, die Anspruchstellenden berät etc., bleibt 
offen62. Liest man Art. 3 Abs. 3 VUKBK, entsteht der Eindruck einer Kommission, die nur über 
Vermittlung des BAK agiert und von den Parteien sozusagen abgeschirmt wird: «Hält die Kom-
mission eine Empfehlung für angebracht, so erarbeitet sie diese und übermittelt sie dem BAK. Es 
informiert den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin.» Das dürfte sich aber mehr mit der Stellung 
der Kommission als Verwaltungskommission zu erklären sein63 als einem bewussten Entscheid 
des Verordnungsgebers, das BAK zum ständigen Bindeglied zwischen Kommission und Parteien 
zu machen. 

 
61  Zu den (erhöhten) Anforderungen an das Feststellungsinteresse bei negativen Feststellungsklagen im Sinne von 

Art. 88 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO, 
SR 272.0) vgl. BSK-WEBER, Art. 88 ZPO Rn. 9 ff., 23 ff. 

62  Vgl. zu diesen Fragen vor Erlass der Verordnung CATRINA/MÜLLER-CHEN, S. 110 ff., 116 f. 
63  Vgl. vorstehend Ziff. b)aa). 



34   In der Tat sieht Art. 11 VUKBK Aussenbezüge der Kommission vor, nämlich einerseits die Zu-
sammenarbeit «mit inländischen und ausländischen Amtsstellen, Organisationen und Privatperso-
nen» (Art. 11 Abs. 1 VUKBK) und andererseits den Beizug von Expertinnen und Experten: Die 
Kommission «kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben externe Gutachten und Berichte von Drittperso-
nen einholen» (Art. 11 Abs. 2 VUKBK). Der Beizug von Gutachten dürfte regelmässig notwendig 
sein. Noch weiter geht Art. 10 Abs. 1 Satz 2 VUKBK, wonach für die Arbeit in der Kommission 
bzw. ihrer Arbeitsgruppen neben externen Experten und Expertinnen auch «Interessensvertretun-
gen» beigezogen werden können. Es wäre seltsam, wenn ausgerechnet der Kontakt zu den Parteien 
des Verfahrens untersagt wäre. Das kann nicht beabsichtigt sein. Hier wird es an der Kommission 
sein, die notwendigen reglementarischen Bestimmungen zu erlassen, wie dies in Art. 9 VUKBK 
vorgesehen ist64. 

35   Klar ist, dass der Kommission keinerlei Zwangsbefugnisse zukommen. Im Gegensatz zur Bergier-
Kommission, die aufgrund einer ausdrücklichen Bestimmung in einem Parlamentsbeschluss sach-
dienliche Akten beiziehen konnte65, beruht die Zusammenarbeit mit der Kommission auf reiner 
Freiwilligkeit. Gerade bei privaten Anspruchsgegnern dürfte dies bei unklarer Faktenlage eine 
sinnvolle Empfehlung ausschliessen, wenn diese nicht zur Kooperation bereit sind. 

36   Art. 10 VUKBK regelt die interne Arbeitsweise der Kommission. «Die Kommission kann für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben Arbeitsgruppen bilden» (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 VUKBK). Empfehlungen 
in Einzelfällen sollen durch «Ausschüsse[] von mindestens fünf Mitgliedern, darunter der Präsi-
dent oder die Präsidentin» erarbeitet werden (Art. 10 Abs. 2 VUKBK) und für jeden Fall soll ein 
«neuer Ausschuss zusammengesetzt» werden, dies in Berücksichtigung der «spezifischen histori-
schen Kontexte» (Art. 10 Abs. 3 VUKBK). Diese letzte Voraussetzung deutet wie gesagt darauf 
hin, dass sich die Kommission auch mit kolonialen Kontexten beschäftigen soll, wäre doch für 
Fälle von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut eine solche Ausdifferenzierung eher un-
üblich (aber natürlich denkbar). 

37   Art. 10 Abs. 4 VUK regelt die Abstimmung der Kommission über ihre Empfehlung: Einfaches 
Mehr mit Sichtentscheid der Präsidentin oder des Präsidenten. 

ff) Veröffentlichungen und Kommunikation 

38   Die Empfehlungen der Kommission werden veröffentlicht, die Kommission entscheidet über die 
«geeignete[] Form» (Art. 12 Abs. 1 VUKBK). Das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip 
der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)66 ist vermutlich anwend-
bar. Klar ist nach einem neueren Bundesgerichtsurteil, dass ausserparlamentarische Kommissio-
nen als Teil der Bundesverwaltung gelten und damit der persönliche Geltungsbereich des Gesetzes 
eröffnet ist (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGÖ)67. Ausgenommen sind in sachlicher Hinsicht allerdings amt-
liche Dokumente betreffend Zivilverfahren (Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BGÖ), Strafverfahren 

 
64  Die Reglemente sind vom zuständigen Departement zu genehmigen (Art. 9 Satz 3 VUKBK). 
65  Vgl. Art. 5 (Einsichtsrecht) u. Art. 9 (Strafbestimmungen) Bundesbeschluss vom 13. Dezember 1996 betreffend 

die historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals der infolge der nationalsozialistischen Herrschaft in 
die Schweiz gelangten Vermögenswerte (AS 1996 3487). 

66  SR 152.3. 
67  BGE 148 II 92 ff., 100 E. 5.4.  



(Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 BGÖ), Verfahren der internationalen Rechts- und Amtshilfe (Art. 3 
Abs. 1 lit. a Ziff. 3 BGÖ), internationale Verfahren zur Streitbeilegung (Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 
BGÖ), Verfahren der Staats- und Verwaltungsrechtspflege (Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 BGÖ) und 
Schiedsverfahren (Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 BGÖ), ebenso die Akten eines erstinstanzlichen Ver-
waltungsverfahrens (Art. 3 Abs. 1 lit. b BGÖ). Für die Eidgenössische Schiedskommission für die 
Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Schiedskommission) hat das 
Bundesgericht im ebengenannten Urteil die Anwendbarkeit des Öffentlichkeitsgesetzes bejaht, da 
«sich die beiden Parteien auf einen Tarif geeinigt hatten» und damit «die Schiedskommission im 
Tarifgenehmigungsverfahren […] keine Streitentscheidungsfunktion wahr[nahm]; ihre Funktion 
lag einzig darin, den Tarif zu genehmigen»68. Allgemein hält das Bundesgericht in diesem Ent-
scheid fest: «Als Wesenskern des gerichtlichen Verfahrens gilt die Streitentscheidung zwischen 
verschiedenen Parteien»69. Das trifft die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kul-
turerbe gut, soweit es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien um einen Gegenstand 
geht, nicht hingegen, soweit man den Begriff «Entscheid» betont, denn dies lässt an Verbindlich-
keit denken70. Die Befugnis zum bindenden Entscheid kommt der Kommission aber gerade nicht 
zu, so dass die Ausnahmen von Art. 3 Abs. 1 BGÖ nicht einschlägig sein dürften und es bei der 
Anwendbarkeit des Öffentlichkeitsgesetzes bleibt. Erfasst wird natürlich auch das Bundesamt für 
Kultur (BAK) als formelle Empfängerin der Empfehlungen der Kommission (Art. 3 Abs. 3 
VUKBK).  

39   Die Empfehlungen enthalten in den meisten auch Personendaten Dritter, die nicht Parteien des 
Verfahrens sind. Anwendbar ist das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 
(Datenschutzgesetz, DSG)71. Fragen kann man sich auch hier, ob nicht der Vorbehalt von Art. 2 
Abs. 3 DSG Anwendung findet, welcher wie folgt lautet: «Das anwendbare Verfahrensrecht regelt 
die Bearbeitung von Personendaten und die Rechte der betroffenen Personen in Gerichtsverfahren 
und in Verfahren nach bundesrechtlichen Verfahrensordnungen. Auf erstinstanzliche Verwal-
tungsverfahren sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anwendbar.» Es ist nicht ausgeschlossen, 
das Verfahren vor der Kommission als «Verfahren nach bundesrechtlichen Verfahrensordnungen» 
zu qualifizieren. Das würde bedeuten, dass die Kommission vom Datenschutzrecht des Bundes 
abweichen könnte. Allerdings erscheinen die Anordnungen zum Verfahren in der Verordnung der-
art rudimentär, dass kaum von einer eigentlichen Verfahrensordnung gesprochen werden kann. 
Mangels konkreter Vorgaben, wie das Verfahren mit Blick auf Daten Dritter durchzuführen ist, 
spricht vieles dafür, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes als einschlägig zu betrachten. 
Ausser Zweifel steht, dass die Kommission ein «Bundesorgan» im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b 
und Art. 5 lit. i DSG ist; sie ist mit «öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut» (Art. 5 lit. i i.V.m. 
Art. 2 VUKBK u. Art. 57 Abs. 1 RVOG). 

40   Neben den Empfehlungen sind auch die «Reglemente sowie von Dritten erstellte Gutachten und 
Berichte der Öffentlichkeit zugänglich» zu machen (Art. 12 Abs. 2 VUKBK). Im Übrigen dürfte 
die Kommission auch befugt sein, weitere Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 

 
68  Ibid., S. 104 E. 7.4.  
69  Ibid., S. 103 E. 7.1. 
70  Vgl. nur Art. 90 ff. Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG, 

SR 173.110). 
71  SR 235.1. 



(Thesenpapiere, Reformvorschläge etc.). Das Bundesamt für Kultur (BAK) kann seinerseits ein-
schlägige Unterlagen veröffentlichen und weiterverwenden; die Urheberrechte an den Dokumen-
ten der Kommission sind in dieser Hinsicht eingeschränkt (Art. 13 VUKBK). 

41   Dass die Kommission direkt die Öffentlichkeit orientieren darf und nicht zwingend den Umweg 
über das BAK nehmen muss, wird indirekt an anderer Stelle bestätigt. Das Sekretariat der Kom-
mission «erledigt die administrativen Angelegenheiten und unterstützt die Kommission bei der 
Berichterstattung und der Information der Öffentlichkeit» (Art. 14 Abs. 3 VUKBK). Zu beachten 
ist aber Art. 8iter RVOV: «Kommissionen, die gemäss ihrer Einsetzungsverfügung [hier: der Ver-
ordnung] ohne Rücksprache mit der zuständigen Behörde kommunizieren, achten bei der Infor-
mation der Öffentlichkeit zu politischen Fragen auf die gebotene Zurückhaltung.» Was diese Zu-
rückhaltung im Einzelfall bedeutet, wird die Kommission selbst zu entscheiden haben. 

gg) Stellung und Organisation 

42   Art. 6 VUKBK hält fest, dass die «Kommission […] bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-
hängig» ist (Art. 6 Abs. 1 VUKBK) und dass die «Mitglieder der Kommission […] ihr Amt per-
sönlich und unabhängig» ausüben (Art. 6 Abs. 2 VUKBK). Es ist klar, dass die Kommission und 
ihre Mitglieder ihre Empfehlungen ohne äusseren Druck fällen können müssen. 

43   «Unabhängigkeit» ist allerdings ein weites Feld. Blickt man auf die (lange) Liste der ausserparla-
mentarischen Kommissionen72, so finden sich dort solche, deren Mitglieder völlig unabhängig sein 
müssen, und andere, deren Mitglieder klar Interessenvereinigungen zuzuordnen sind. So sitzen 
beispielsweise in der Tripartiten Kommission des Bundes im Rahmen der flankierenden Massnah-
men zum freien Personenverkehr Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften und der Ar-
beitgeberverbände73. In der Fachkommission Filmförderung sind Regisseurinnen und Produzenten 
gut vertreten74. Natürlich dürfen sich Mitglieder von Kommissionen nicht selbst begünstigen, aber 
in vielen Fällen wurden sie gerade mit Blick auf einen bestimmten politischen Hintergrund ge-
wählt. Daran ist nichts auszusetzen; ausserparlamentarische Kommissionen dienen unter anderem 
dem «frühzeitigen Einbezug der Kantone oder weiterer interessierter Kreise» (Art. 57b lit. b 
RVOG) und haben damit eine demokratische Funktion. Interessenbindungen müssen zwingend 
vor der Wahl offengelegt werden (Art. 57f Abs. 1 RVOG und Art. 8f RVOV). Klar ist, dass die 
Mitglieder mit klaren Interessenbindungen nicht einseitig ausgewählt werden dürfen, sondern die 
Kommissionen «unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben nach Geschlecht, Sprache, Region, Al-
ters- und Interessengruppen ausgewogen zusammengesetzt sein» müssen (Art. 57e Abs. 2 
RVOG)75. 

 
72  Vgl. Anhang «Ausserparlamentarische Kommissionen» in der RVOV. 
73  Vgl. https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/Gremien_interessenbindung_10554.html, abgerufen am 14. Dezember 

2023. 
74  Vgl. https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/Gremien_interessenbindung_10581.html, abgerufen am 14. Dezember 

2023. 
75  Vgl. dazu auch die ausführenden Bestimmungen in Art. 8c RVOV (Vertretung der Geschlechter) und Art.8cbis 

(Vertretung der Sprachgemeinschaften); zur Besetzung der ausserparlamentarischen Kommissionen vgl. ferner 
STREBEL, S. 5. 

https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/Gremien_interessenbindung_10554.html
https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/Gremien_interessenbindung_10581.html


44   Schwieriger zu sagen ist, was dies nun für die unabhängige Kommission für historisch belastetes 
Kulturerbe bedeutet. Über die Unabhängigkeit der Mitglieder (Art. 6 Abs. 2 VUKB) hinaus finden 
sich in der Verordnung wenig Angaben. Zur Wahl der Mitglieder hält Art. 8 VUKBK fest: «Der 
Bundesrat erlässt ein Anforderungsprofil für die Kommissionsmitglieder. Er wählt den Präsiden-
ten oder die Präsidentin und die weiteren Mitglieder der Kommission.» Die Amtsdauer beträgt 
vier Jahre (Art. 57c Abs. 3 RVOG). Altersbegrenzungen bestehen nicht (Art. 8b Abs. 2 RVOV), 
dafür aber Amtszeitbeschränkungen (Art. 8i RVOV). Die Gesamtgrösse der Kommission soll 
neun bis zwölf Mitglieder betragen (Art. 7 VUKBK), wobei eine Überschreitung dieser Zahl aus-
nahmsweise möglich ist (Art. 8d RVOV).  

45   Konkret wird der Bundesrat die Frage beantworten müssen, wie stark sich Mitglieder auf der einen 
oder anderen Weise in Fragen der Restitution von Kulturgütern engagiert haben dürfen, also ob 
sie in solchen Verfahren auf der einen oder anderen Seite aufgetreten sind oder ob sie sich sonst 
dezidiert positioniert haben. Sollen Mitglieder der Institutionen und ihrer Verbände, etwa die Ver-
einigung Schweizer Kunstmuseen76, berücksichtigt werden? Mitglieder von Opfervereinigungen? 
Jüdische Organisationen? Oder gerade nicht? Und wenn doch, was ist eine «ausgewogene» Zu-
sammensetzung der Interessengruppen nach Art. 57e Abs. 2 RVOG? Noch viel schwieriger ist die 
Frage offensichtlich im kolonialen Kontext (wenn man dafür überhaupt den Singular verwenden 
kann). Mit Blick auf die mutmasslich nicht endlose Zahl völlig unabhängiger Fachpersonen wäre 
es wohl ein Fehler, die Unabhängigkeit übermässig streng zu formulieren – was dann aber offen-
sichtlich die Frage nach der Ausgewogenheit aufwirft. 

46   Interessant ist auch, ob und in welchem Umfang Ausländerinnen und Ausländer berücksichtigt 
werden sollen. Da die Kommission um Akzeptanz nicht nur im Inland, sondern auch – und viel-
leicht: gerade – im Ausland bemüht sein muss, bietet sich der Blick über die Schweiz hinaus an, 
was auch das Feld möglicher Bewerberinnen und Bewerber weitet. Deutschkenntnisse dürften 
aber für Fragen NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut fast unerlässlich sein. Für koloniale 
Kontexte ist dies weniger klar; die Kenntnis einer anderen Landessprache (französisch oder itali-
enisch) ist sicher wünschbar. Aus meiner Sicht ergeben sich auch aus den allgemeinen Bestim-
mungen zu den ausserparlamentarischen Kommissionen keine wesentlichen Einschränkungen be-
treffend die Einsetzung von Ausländerinnen und Ausländer77. 

47   Zu klären sind schliesslich die Kompetenzen, welche in der Kommission vertreten sein sollen. 
Abgesehen von ausländischen Vorbildern erscheint hier der Bericht und Empfehlung des Runden 
Tisches zuhanden Stadt Zürich, Kanton Zürich und Kunsthaus Zürich betreffend Evaluation der 
bisher geleisteten Provenienzforschung zur Sammlung Emil Bührle vom 16. Januar 2023 auf-
schlussreich. Für den Runden Tisch war klar, dass «die Beantwortung der gestellten Fragen nur 
gestützt auf interdisziplinäres Wissen erfolgen kann»78. Weiter: «Der Runde Tisch hat die notwen-

 
76  Vgl. https://www.artmuseums.ch/, abgerufen am 20. Dezember 2023. 
77  Art. 8b Abs. 1 RVOV lautet: «Zum Mitglied einer ausserparlamentarischen Kommission ist wählbar, wer die 

Voraussetzungen für eine Anstellung in der Bundesverwaltung erfüllt.» Die Nationalität ist für eine Anstellung 
in der Regel nicht vorausgesetzt. 

78  Bericht, Rn. 20 (https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/uhlmann/KKR.html, abgerufen am 
20. Dezember 2023). 

https://www.artmuseums.ch/
https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/uhlmann/KKR.html


digen Disziplinen mehrfach diskutiert, so auch bei der Auswahl der möglichen Mandatierten. His-
torische Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Provenienzfragen scheinen unverzichtbar, ju-
ristisches Wissen für Fragen der Wertung mindestens wünschenswert»79. Für die unabhängige 
Kommission für historisch belastetes Kulturerbe kann man juristisches Wissen wohl als gleich 
unabdingbar ansehen, stellen sich doch – im Gegensatz zur Überprüfung einer bestehenden Pro-
venienzforschung – eine Vielzahl von Verfahrensfragen und Wertungen, die über das Mandat 
Bührle hinausgehen.  

48   Administrativ ist die Kommission dem Bundesamt für Kultur (BAK) angegliedert (Art. 6 Abs. 3 
VUKBK), was sich schon mit Blick auf die Stellung als Verwaltungskommission anbietet. Die 
Kommission verfügt über ein Sekretariat. Dieses «untersteht fachlich dem Präsidenten oder der 
Präsidentin der Kommission, administrativ dem BAK» (Art. 14 Abs. 1 VUKBK), «unterstützt die 
Kommission in fachlicher Hinsicht, pflegt den Kontakt mit inländischen und ausländischen Amts-
stellen und Organisationen und wirkt als Presse- und Auskunftsstelle gegenüber der Öffentlich-
keit» (Art. 14 Abs. 2 VUKBK) und «erledigt die administrativen Angelegenheiten und unterstützt 
die Kommission bei der Berichterstattung und der Information der Öffentlichkeit» (Art. 14 Abs. 3 
VUKBK)80. Auf die Information der Öffentlichkeit ist bereits eingegangen worden81. 

49   Art. 15 VUKBK regelt die Entschädigung der Mitglieder, wobei im Wesentlichen auf die RVOV 
verwiesen wird (Art. 15 Abs. 2 VUKBK). Es wird interessant sein zu sehen, ob der Bundesrat die 
Mitglieder diesbezüglich in die besser bezahlten marktorientierten Kommissionen oder schlechter 
bezahlten gesellschaftsorientierten Kommissionen einteilen wird. Gesellschaftsorientierte Kom-
missionen behandeln «vor allem politisch-gesellschaftliche Fragen» (Art. 8m lit. a RVOV), wäh-
rend marktorientierte Kommissionen «das Funktionieren eines Marktes beaufsichtigen oder mas-
sgeblich unterstützen» (Art. 8m lit. a RVOV). Ersteres passt für die unabhängige Kommission für 
historisch belastetes Kulturerbe besser, aber ob dies in Fällen mit enorm hohen Streitwerten ganz 
angemessen ist, erscheint offen. In jedem Fall ist die Höhe der Entschädigungen öffentlich 
(Art. 57g Abs. 2 RVOG).  

50   Interessant ist Art. 15 Abs. 1 VUKBK: «Die Finanzierung der Kommissionstätigkeiten wird durch 
das EDI sichergestellt.» Dies erscheint eigentlich selbstverständlich. Allerdings können die Kos-
ten für externes Wissen sehr beträchtlich ausfallen. Der Auftrag zur Überprüfung der Provenienz-
forschung kostet die Stadt Zürich, den Kanton Zürich und die Zürcher Kunstgesellschaft 
CHF 730'000.--82. Das Kunstmuseum Bern musste Werke aus dem Legat Gurlitt verkaufen, um 

 
79  Ibid. Interessant ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch, dass der Runde Tisch die Unabhängigkeit des 

Experten strenger beurteilt hat als seiner Mitglieder selbst, also die vorher aufgeworfene Frage nach Unabhän-
gigkeit differenziert beantwortet: «Diskutiert wurden in der ersten Sitzung auch Fragen der Befangenheit. Der 
Massstab dafür kann bei einem Runden Tisch mit Interessenvertretungen nicht der gleiche sein wie später für 
die Mandatierten. Der Runde Tisch stellt Fragen, beantwortet diese aber nicht selbst. Es kann also nicht eine 
eigentliche Ausstandsregelung gelten. Alle Mitglieder (inkl. Delegierter) haben aber ihre Verbindungen zu den 
Auftraggeberinnen und der Bührle-Stiftung offengelegt» (Bericht, Rn. 9). 

80  Vgl. ergänzend auch Art. 8ibis RVOV (Kommissionssekretariate). 
81  Vgl. vorstehend Ziff. b)ff). 
82  Mandatsvertrag zwischen der Stadt Zürich, des Kantons Zürich und der Zürcher Kunstgesellschaft und 

Prof. Dr. Raphael Gross betreffend Überprüfung der Provenienzforschung der Stiftung Sammlung E. G. Bührle 
vom 8./11. Mai 2023, Ziff. 6 (https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/ueber_das_departement/medien/medi-
enmitteilungen/2023/mai/230512a.html, abgerufen am 20. Dezember 2023). 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2023/mai/230512a.html
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Abklärungen und Anwaltskosten zu finanzieren83. Entscheidungen können sehr ausführlich sein; 
das Kunstmuseum Basel hat seinen Entscheid vom 21. November 2018 in Sachen Curt Glaser auf 
169 Seiten begründet84. Diskussionen über die Kosten der Kommission wären keine Überraschung 
und die Bedeutung von Art. 15 Abs. 1 VUKBK könnte noch zu reden geben. 

c) Beurteilung 

aa) Wahl der Verordnung 

51   Der Bundesrat hat die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe auf Grund-
lage einer Verordnung eingesetzt (und hätte diese allenfalls sogar direkt einsetzen dürfen85). Er 
hat sich damit gegen eine Lösung auf Gesetzesstufe entschieden. Der Grund dafür liegt auf der 
Hand: Der übliche Gesetzgebungsprozess dauert in der Schweiz meist mehrere Jahre. Es ist an 
sich erfreulich, dass nun auf Verordnungsstufe eine Kommission geschaffen werden konnte, die 
rasch ihre Arbeit aufnehmen wird. Die Zeit war reif. Der Bundesrat hat die Verordnung auf den 
1. Januar 2024 in Kraft gesetzt (Art. 16 VUKBK). Eine gewisse Zeit beansprucht noch der Aus-
wahlprozess der Mitglieder, aber die Aufnahme der Arbeit in der zweiten Jahreshälfte 2024 und 
die Behandlung erster Fälle 2025 erscheint nicht ausgeschlossen. 

52   Der Gewinn an Zeit hat allerdings seinen Preis. Die Wahl der Verordnungsstufe bringt mit sich, 
dass die Kommission keinerlei verbindliche Anweisungen treffen kann. Ihr Wirken gegenüber den 
Parteien und der Öffentlichkeit beruht allein auf ihrer Autorität kraft Überzeugung. Das ist keine 
leichte Bürde und eine grosse Herausforderung. Das Gesetz hätte es erlaubt, den Parteien Pflichten 
aufzuerlegen. Das gilt vielleicht weniger für den Entscheid selbst als für die Verfahrensverfüh-
rung: Die Kommission kann niemanden verpflichten, ihr Einsicht in Akten zu gewähren oder in 
anderer Form mit ihr zusammenzuwirken. 

53   Mit der Schaffung der Kommission auf Verordnungsebene trifft der Bundesrat auch eine Entschei-
dung über die Bedeutung der Kommission. «Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind 
in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen», wie Art. 164 Abs. 1 Satz 1 BV festhält. Weniger 
wichtige Bestimmungen können auf Stufe der Verordnung erlassen werden (Art. 164 Abs. 2 BV). 
Zu diesen gehören offenbar nun auch die Bestimmungen über die unabhängige Kommission für 
historisch belastetes Kulturerbe. Das stärkt deren Legitimation natürlich nicht. 

54   Der Entscheid für Normen minderer Bedeutung steht auch in einem gewissen Kontrast zu den 
Aussagen des zuständigen Bundesrates im Parlament. Der Departementsvorsteher wehrte sich im 
Nationalrat gegen die konkreten Vorgaben in der Motion Jon Pult und führte aus: «Cela dit, le 
Conseil fédéral estime que cette commission a une grande importance et qu'il convient de prendre 
le temps nécessaire pour étudier en détail son mode de fonctionnement, sa composition ainsi que 
l'étendue de ses compétences. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose d'accepter le 

 
83  STEFAN BÜHLER, Bern begeht mit dem Verkauf eines Bildes aus dem Gurlitt-Erbe einen Tabubruch?, NZZ am 

Sonntag, 9. November 2019. 
84  Entscheid der Kunstkommission in Sachen Curt Glaser vom 21. November 2018 (https://kunstmuseumba-

sel.ch/de/forschung/provenienzforschung/curtglaser, abgerufen am 20. Dezember 2023). 
85  Vgl. vorstehend Ziff. II.1. Für die Notwendigkeit eines Bundesgesetzes CATRINA/MÜLLER-CHEN, S. 110 f. 
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premier paragraphe de la motion, mais de rejeter tous les détails de fonctionnement de cette com-
mission. Il faut nous laisser un peu de marge de manœuvre»86. Der Bundesrat wollte sich für die 
wichtigen Fragen die notwendige Zeit nehmen, was vom Kommissionssprecher in der Debatte im 
Ständerat aufgenommen wurde: «Man muss sich Zeit nehmen, um das sorgfältig zu prüfen; auch 
Funktionsweise, Zusammensetzung und Kompetenzen der Kommission sind vertieft zu analysie-
ren. Was ebenfalls sehr wichtig ist und was wir auch ausführlich diskutiert haben, ist die Frage, 
ob eine Kommission für Kulturgüter aus anderen, namentlich kolonialen Kontexten nötig ist. 
Diese Frage muss ergebnisoffen im Rahmen der Umsetzung dieser Motion geprüft werden»87. Der 
Departmentsvorsteher nahm dieses Votum auf und bekräftigte, dass die Einsetzung der Kommis-
sion einen stabilen Prozess benötige: «Nous pensons donc qu'il convient, pour avoir un processus 
qui soit stable et solide, de prendre le temps nécessaire pour étudier en détail les modalités du 
fonctionnement d'une telle commission, de bien réfléchir à sa composition, de bien réfléchir à 
l'étendue de ses compétences, aussi sur la base du débat que vous menez maintenant»88. 

55   Ob eine Verordnungslösung nun wirklich einen solchen vertieften Prozess in einer wichtigen Ma-
terie darstellt, darf man kritisch hinterfragen. Ein Gesetzgebungsvorhaben hätte zwingend eine 
öffentliche Debatte mit sich gebracht. Vorlagen auf Gesetzesstufe müssen in eine öffentliche Ver-
nehmlassung geschickt werden (Art. 3 Abs. 1 lit. b Bundesgesetz über das Vernehmlassungsver-
fahren vom 18. März 2005, Vernehmlassungsgesetz, VlG)89, die in der Regel drei Monate dauert 
(Art. 7 Abs. 3 VlG). Alle Stellungnahmen zur Vorlage sind nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist 
öffentlich zugänglich (Art. 9 Abs. 1 lit. b VlG). Die Behörde muss ihr Vorhaben in einem beglei-
tenden Bericht erläutern, der den Anforderungen an eine Botschaft für das Parlament entspricht 
(Art. 6a VlG). 

56   Der Bundesrat hat diese Vorteile gegen den Zeitverlust einer Gesetzesvorlage mutmasslich abge-
wogen. Das ist sicher nachvollziehbar, auch wenn man im Rückblick bedauern muss, dass der 
Bundesrat die zahlreichen Vorstösse in diesem Bereich überwiegend abgelehnt hat und noch im 
Jahre 2014 festhielt: «Aus diesen Gründen sieht der Bundesrat die Schaffung gesetzlicher Grund-
lagen […] nicht vor»90.  

57   Wirklich kritisch scheint mir aber, dass der Bundesrat auch davon abgesehen hat, die Verordnung 
(mit einem erläuternden Bericht) in eine Vernehmlassung zu schicken. Das Vernehmlassungsge-
setz schreibt dies vor für «Verordnungen und andere[] Vorhaben, die von grosser politischer, fi-
nanzieller, wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer oder kultureller Tragweite sind» (Art. 3 Abs. 1 
lit. d VlG). Der Verzicht auf eine Vernehmlassung verträgt sich schlecht mit der Aussage des De-
partementsvorstehers im Parlament, er messe der Kommission «une grande importance» bei. Hier 
muss das Vorgehen als wenig konsistent angesehen werden. Es ist denkbar, dass das Geschäft 
noch unter dem damaligen Departementsvorsteher abgeschlossen werden sollte, damit es bei ei-
nem Wechsel nicht zu Verzögerungen kommt. Unglücklich ist, dass aus der am 9. Juni 2023 in 
die Vernehmlassung geschickten Kulturbotschaft nicht klar wurde, ob nun zur unabhängigen 

 
86  AB 2022 N 749. 
87  Kommissionssprecher Benedikt Würth, AB 2022 S 924. 
88  AB 2022 S 924. 
89  SR 172.061. 
90  Motion Tschäppät vom 19. Juni 2014 betreffend Raubkunst. Provenienzforschung wirksam fördern (14.3497). 



Kommission für historisch belastetes Kulturerbe nochmals eine Vernehmlassung stattfinden 
würde oder nicht; die Formulierungen in der Kulturbotschaft wurden offenbar unterschiedlich ver-
standen91.  

58   Die Legitimität der Kommission wird durch das «abgekürzte Verfahren» nicht gestärkt. Das gilt 
auch für den ganzen Prozess der Verordnungsgebung. Bei einer Vernehmlassung wäre klar ge-
worden, wer gegenüber einer Vorlage des Bundes welche Position einnimmt, während vorliegend 
offen ist, wer mit wem gesprochen hat und wie Interessenverbände in den Prozess eingebunden 
wurden. Bei einer Vernehmlassung hätten die Institutionen, namentlich die Schweizer Museen, 
auch Farbe bekennen müssen (oder mindestens können), wie sie zur Einführung einer unabhängi-
gen Kommission für historisch belastetes Kulturerbe stehen; Zuspruch hätte die Legitimation ge-
stärkt, Widerspruch möglicherweise nützliche Verbesserungen gebracht. Ähnliches gilt für die fö-
derale Frage; die Kompetenz des Bundes ist in diesem Bereich alles andere als selbstverständlich92 
und die breite Unterstützung durch die Kantone hätte eine allenfalls fehlende Verfassungsgrund-
lage zwar nicht ersetzt, aber doch Zweifel an der Kompetenz des Bundes mildern können. Der – 
schwierige – Entscheid für oder gegen eine Verankerung der Kommission auf Gesetzesstufe wäre 
nach einem Vernehmlassungsverfahren vielleicht klar gewesen. Hier scheint der Gewinn an Zeit 
in einem Missverhältnis zu den Vorteilen einer Vernehmlassung zu stehen, die sich der Bundesrat 
vergeben hat.93 

59   Es bleibt abzuwarten, ob das Parlament die Motion als erfüllt betrachtet. Es wäre ungewöhnlich, 
aber nicht undenkbar, dass das Parlament die Kommission nachträglich auf die Stufe des Gesetzes 
hebt. Eine gesetzliche Grundlage könnte durchaus knapp gefasst sein und der Kommission bei-
spielsweise die wichtige Befugnis zur Einforderung von Dokumenten geben. Eine Regelung auf 
Gesetzesstufe hätte – ungeachtet der Länge – zwingend ein Vernehmlassungsverfahren zur Folge 
(Art. 3 Abs. 1 lit. b VlG), bei der sich die Teilnehmenden auch zur Verordnung des Bundesrates 
äussern könnten. Der Bundesrat selbst könnte eine solche Regelung dem Parlament vorschlagen 
(Art. 181 BV) – wobei er natürlich erklären müsste, weshalb die Verordnung dem höherrangigen 
Recht hier ausnahmsweise vorangegangen ist. Und in der Tat scheint der Bundesrat diesen Weg 
nun gehen zu wollen: In seiner Sitzung vom 1. März 2024 hat er die Botschaft zur Förderung der 
Kultur in den Jahren 2025-2028 an das Parlament verabschiedet.94 Darin schlägt er eine Änderung 
des Bundesgesetzes über den internationalen Kulturgütertransfer (Kulturgütertransfergesetz, 
KGTG) vor.95 Historisch belastetes Kulturerbe soll sein «die Gesamtheit der Kulturgüter, deren 

 
91  Zu lesen war: «Die Einsetzung einer unabhängigen nationalen Kommission zur Aufarbeitung der NS-Raubkunst 

(Motion 21.4403 Pult) wird Gegenstand eines späteren, spezifischen Antrags auf zusätzliche Ressourcen (Sach-
, Betriebs- und Personalaufwand) sein» (Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2025–2028, Kultur-
botschaft 2025–2028, Erläuternder Bericht für das Vernehmlassungsverfahren vom 9. Juni 2023, BBl 2023 
1465, S. 92, vgl. auch S. 56). Daraus zogen verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 
den Schluss, Äusserungen zu einer eidgenössischen Kommission seien gerade nicht erwünscht, weil die Kom-
mission gerade nicht Gegenstand der Kulturbotschaft sei. 

92  Vgl. vorstehend Ziff. b)aa). in fine. 
93  Zur Notwendigkeit einer formell-gesetzlichen Grundlage bereits CATRINA/MÜLLER-CHEN, S. 112. 
94  Im Zeitpunkt der Finalisierung dieses Berichts war erst die provisorische Fassung der Botschaft verfügbar. Das 

Publikationsdatum stand noch nicht fest. Vgl. Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2025–2028 
(Kulturbotschaft 2025–2028) vom [Publikationsdatum] BBl 2024 1. 

95  Ibid., S. 107 ff. 



Herkunft oder Eigentumsverhältnisse aufgrund von Rechtsübertragungen im Kontext des Natio-
nalsozialismus oder des Kolonialismus Fragen aufwerfen» (Art. 2 Abs. 2bis E-KGTG).96 Art. 18a 
E-KTGT erteilt dem Bundesrat den Auftrag zur Einsetzung der Kommission (Art. 18a Abs. 1 E-
KTGT), regelt deren Aufgaben in Übereinstimmung mit dem (vorauseilenden) Verordnungsrecht 
(Art. 18a Abs. 2 E-KTGT) regelt der Datenschutz (Art. 18a Abs. 3 E-KTGT) und gibt der Kom-
mission die Befugnis zum Erlass ihrer Verfahrensvorschriften (Art. 18a Abs. 4 E-KTGT).97 Ein 
Schönheitsfehler bleibt natürlich: Ein Vernehmlassungsverfahren hat bei diesem ungewöhnlichen 
Vorgehen nie stattgefunden und wird es auch nicht.98 

 

bb) Inhaltliche Fragen 

60   Der Entscheid für eine Kommission auf Grundlage einer Verordnung bringt es notgedrungen mit 
sich, dass gewisse inhaltliche Fragen mitentschieden wurden. Aus rein rechtlichen Gründen kön-
nen die Entscheide der Kommission nur unverbindliche Empfehlungen sein und der Kommission 
kommen gegenüber den Parteien und Dritten keinerlei Zwangsbefugnisse zu. Gleichwohl darf man 
die Wirkungen einer Empfehlung der Kommission nicht unterschätzen. Qualifiziert sie einen Ge-
genstand als «historisch belastet», ist damit zu rechnen, dass dieser Gegenstand beträchtlich an 
Wert verliert und vielleicht nicht mehr handelbar ist. Dies muss mindestens als «faktischer» Ein-
griff in die Eigentumsgarantie gelten – was ceterum censeo die Frage nach einer gesetzlichen 
Grundlage stellt99. 

61   Der Bundesrat hat davon abgesehen, der Kommission viele Vorgaben zu machen – was einerseits 
stimmig ist, weil er sich im Parlament gegen inhaltliche Vorgaben zur Wehr gesetzt hat, anderer-
seits aber das Versprechen, «étudier en détail les modalités du fonctionnement d'une telle com-
mission, de bien réfléchir à sa composition, de bien réfléchir à l'étendue de ses compétences»100 
durch die Verordnung nicht ganz (oder noch nicht) eingelöst erscheint. Der Bundesrat hat tunlich 
davon abgesehen, sich in der brisanten Frage des Umgangs mit Fluchtgut zu positionieren, wie es 
in der Motion Pult gefordert wurde: «Die Kommission unterscheidet bei der Behandlung von strit-
tigen Fällen, in denen es um "NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut" geht, nicht zwischen 
"Raubkunst" und sogenanntem "Fluchtgut"»101. Der Bundesrat hat als anwendbare Rechtsgrund-

 
96  Ibid., S. 139. 
97  Ibid., S. 139f. 
98  Vgl. Edigenössisches Departement des Innern, Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2025–2028 

(Kulturbotschaft). Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung (https://www.bak.ad-
min.ch/bak/de/home/aktuelles/nsb-news.msg-id-100259.html, abgerufen am 11. März 2024), welches sich 
nicht zur Revision des Bundesgesetzes über den internationalen Kulturgütertransfer äussert. 

99  Vgl. Art. 36 Abs. 1 BV; hierzu grundlegend BGE 118 Ia 305 E. 2a. 
100  Vgl. vorstehend Fn. 88. 
101  Motion Pult vom 9. Dezember 2021 betreffend Unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt entzogene 

Kulturgüter (21.4403). 

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/aktuelles/nsb-news.msg-id-100259.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/aktuelles/nsb-news.msg-id-100259.html


lagen nur die Washington Principles sowie die Erklärung von Terezín genannt, alle anderen Quel-
len aber unerwähnt belassen102. Bei der Besetzung der Mitglieder der Kommission bleibt die Ver-
ordnung sehr vage103 und was die Kommission über Rückgabe oder Nichtrückgabe hinaus emp-
fehlen kann, erschliesst sich aus den Bestimmungen nicht ohne Weiteres104. Das Verfahrensrecht 
muss die Kommission weitgehend selbstständig erarbeiten105. 

62   Gleichwohl hat der Bundesrat wichtige Pflöcke eingeschlagen. Vielleicht am wichtigsten: Die 
Kommission kann einseitig angerufen werden106 , was einer Forderung der Motion Pult ent-
spricht107. Die Kommission beurteilt neben NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern ko-
loniale Kontexte, ebenfalls ein Anliegen der Motion Pult108, auch wenn hier mit Blick auf die 
genannten anwendbaren Grundlagen (Washington Principles und Erklärung von Terezín) leichte 
Zweifel bestehen109. Die Kommission soll auf laufende Gerichtsverfahren Rücksicht nehmen110. 
Die Mitglieder müssen unabhängig sein111. 

63   Die Lösung der Schweiz ist also – wie so oft – sehr pragmatisch. Es kann sich durchaus als klug 
erweisen, dass die Kommission nicht mit regulatorischem Ballast befrachtet wurde. Sie kann selbst 
ein angemessenes Verfahren entwickeln und in der Suche nach gerechten und fairen Lösungen ist 
sie kaum eingeschränkt, was gerade für Empfehlungen in kolonialen Kontexten fast unabdingbar 
erscheint. Die Kommission kann sich die Legitimation durch ihre Entscheidungen selbst erarbei-
ten, statt diese formell aus dem Gesetz ableiten zu müssen. In der Schaffung der unabhängigen 
Kommission für historisch belastetes Kulturerbe liegen grosse Chancen. 

64   Die Stärken der Kommission bilden gleichzeitig ihre Schwächen. Werden ihre Entscheide nicht 
akzeptiert, lassen sich im schlechtesten Fall die Eigentümerinnen und Eigentümer historisch be-
lasteter Kulturgüter gar nicht auf das Verfahren ein, gibt es kein rechtliches Auffangnetz. Die 
Entscheidungen der Kommission versinken in der Bedeutungslosigkeit – wenn die Kommission 
überhaupt noch angerufen wird. Rechtliche Nachbesserungen werden erfahrungsgemäss Jahre 
dauern und dornenreich sein, weil dann Mehrheiten für eine Lösung auf Gesetzesstufe viel schwie-
riger als heute zu finden sein werden.  

65   Diese Risiken sind kein Grund, die Schaffung der unabhängigen Kommission für historisch belas-
tetes Kulturerbe nicht vorbehaltlos zu begrüssen. Die Schaffung der Kommission war fällig, viel-
leicht überfällig, wie man selbstkritisch festhalten muss. Die Kommission ist eine Chance. Für 
Opfer des NS-Regimes und ihre Nachkommen, aber auch für die Schweiz und ihren Umgang mit 
der Vergangenheit, ist ihr viel Erfolg zu wünschen. 

 
102  Vorstehend Ziff. b)bb). 
103  Vorstehend Ziff. b)gg). 
104  Vorstehend Ziff. b)cc). 
105  Vorstehend Ziff. b)ee). 
106  Vorstehend Ziff. b)dd). 
107  Vgl. Motion Pult vom 9. Dezember 2021 betreffend Unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt ent-

zogene Kulturgüter (21.4403). 
108  Ibid. 
109  Vorstehend Ziff. b)bb). 
110  Art. 3 Abs. 2 VUKBK; vgl. vorstehend Ziff. b)dd). in fine. 
111  Vorstehend Ziff. b)gg). 
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